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� Betroffener Personenkreis

Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften, GmbH-
Geschäftsführer, Vorstände von Genossenschaften, Stiftun-
gen, Vereinen, Masse- und Vermögensverwalter, sowie Auf-
sichtsorgane.

� Haftungsgefahren

Organhaftung gegenüber der juristischen Person, den
Gesellschaftern und Dritten, wie Gläubigern und Behörden
(Fiskus, SV-Anstalten, Gewerbe- und Umweltbehörde,
Arbeitsrecht etc.). Dienstnehmerhaftung bei Angestellten-
verhältnis.

� Voraussetzung für eine Haftung

Der Schadenseintritt hat seine Ursache in einer rechtswid-
rigen Handlung oder Unterlassung, bei Vorliegen eines
Verschuldens (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) einer physi-
schen Person.

� Sorgfaltspflicht des Vertreters

Maßstab ist die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsman-
nes/Geschäftsleiters, wobei Unkenntnis oder Unerfahrenheit
keinen Entschuldigungsgrund darstellt. Es handelt sich
zwingend um einen objektiven Sorgfaltsmaßstab, der der
Sorgfalt, den Fähigkeiten und Kenntnissen entspricht, die
von einem Geschäftsführer im betreffenden Geschäftszweig
üblicherweise erwartet werden kann und geht über die in
eigenen Angelegenheiten anzuwendende Sorgfalt hinaus.

Haftung und strafrechtliche Verantwortung von Ver-
tretern und Aufsichtorganen juristischer Personen
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� Haftung und strafrechtliche Verantwortung
von Vertretern und Aufsichtsorganen juristischer
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� Neues aus den Einkommensteuerrichtlinien

� Klarstellung des BMF zur Gastwirtepauschalie-
rung

� Hauptwohnsitz-Steuerbefreiung bei Betriebs -
aufgabe

� Neues zur Entgeltfortzahlung

� Keine Verlängerung der Pflichtversicherung durch
Auszahlung der Überstundenguthaben im Gast -
gewerbe

� Handlungen zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen
(Verpflichtungen und Beschränkungen), Zusammen arbeit mit
anderen Organen und Überwachung der Mit ge schäftsführer,
Leitung des Unternehmens nach be triebswirtschaftlichen
Grundsätzen und dessen adäquate Organisation (Produktion,
Rechnungswesen), Kenntnis der Lage des Unternehmens und
realistische Abschätzung der Risiken.

� Umfang und Grenzen der Haftung

Die Haftung kann weder durch Satzung noch Vertrag auf nur
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haben.

– Berichtspflicht an den Aufsichtsrat
Diese ist grundsätzlich Sache des Gesamtvorstandes bei
einem mehrgliedrigen Vorstand. Bestehen Meinungsver-
schiedenheiten, sind diese im Bericht darzustellen. Über-
stimmte Vorstandsmitglieder sind nicht daran gehindert
ihre Auffassung dem Aufsichtsrat zur Kenntnis zu bringen.
Auf erhebliche Unrichtigkeiten, Unvollständigkeiten
oder vermeintliche Gefahren für die Gesellschaft auf-
merksam zu machen sind sie sogar verpflichtet, denn
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat darf es keine Geheim-
nisse über die Verhältnisse der Gesellschaft geben. Die
Berichtspflicht ist übrigens durch keine Schutzklausel ein-
geschränkt.

– Verantwortlichkeit der Aufsichtsorgane
Um ihren Überwachungspflichten gehörig nachzukom-
men, besteht für sie die Pflicht zur Informationbeschaf-
fung als Holschuld. Die Behauptung nichts gewusst zu
haben ist daher nicht nur unerheblich für das Ausmaß der
Verantwortung, sondern vielmehr ein Eingeständnis dafür,
der Pflicht zur Informationsbeschaffung nicht nachge -
kommen zu sein. Ist für ein Rechtsgeschäft die Zustim-
mung des Aufsichts rates (AR) erforderlich, so darf er
diese  erst erteilen, wenn er die zur Beurteilung erforder-
lichen Informationen ein geholt und auf deren Grundlage
eine entsprechende Risikoanalyse durchgeführt hat (BGH
11.12.2006, II ZR 243/05). Zwischen Vorstand und AR
gibt es keine Amtsverschwiegenheit, es besteht im Gegen-
teil die Pflicht zur unbedingten Offenheit. Der AR ist im
Falle mehrfacher Wiederholung von fehlgeschlagenen
Spekulations geschäften dazu verpflichtet diese für die
Zukunft zu unterbinden. Bei grundsätzlichem Festhal-
ten an der Überwachungspflicht stuft der OGH
22.5.2003,8Ob262/02s die Tätigkeit des AR aber als
wesentlich geringer ein, als jene des Vorstandes. Für seine
Prüftätigkeit sei der Bericht des Abschlußprüfers ein
wesentliches Hilfsmittel. Bestehen keine begründeten
Bedenken, könne der AR den Abschlussbericht des Wirt-
schaftsprüfers – bei uneingeschränktem Bestätigungsver-
merk – seinen Überlegungen zugrunde legen. Für das Ver-
schulden an der Schädigung der Gesellschaft müsse der
Kläger die Kausalität des  beanstandeten Verhaltens des
AR-Mitgliedes beweisen (Beweislastumkehr gem. §§ 99
iVm 84(2) AktG).  

� Deliktische Organhaftung

Diese besteht im Rahmen strafrechtlicher, verwaltungsstraf-
rechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Normen beispiels-
weise bei: Betrug, Unterschlagung, Untreue, Veruntreuung,
Bilanzfälschung, Krida, Gläubigerbegünstigung, Steuerhin-
terziehung, Verletzung von Umweltvorschriften, unrichtige
Wiedergabe erheblicher Umstände in Berichten, Vorträgen
und in der Hauptversammlung etc. Der Aufsichtsrat ist im
StrGB leitenden Angestellten gleichgestellt. Der Fehlschlag
einer unternehmerischen Entscheidung ist nicht an sich
pflichtwidrig, denn das Unternehmerrisiko trägt stets die
Gesellschaft. Voraussetzung für die deliktische Verantwor-
tung eines Organs ist der Nachweis eines schuldhaften Ver-
haltens, welches kausal für die Schädigung der Gesellschaft
ist. 

� Abgabenrechtliche Haftung

Hier besteht eine Ausfallhaftung für Abgaben, die bei der
Gesellschaft – infolge schuldhafter Pflichtverletzung des

vorsätzliche oder grob fahrlässige Schädigung eingeschränkt
werden. Eine Verschärfung der Verschuldenshaftung ist
möglich, sie darf aber nicht zur Erfolgshaftung werden. Zu
dieser kann sich ein Vertreter nur aus eigenem für einzelne
Geschäftsabschlüsse freiwillig verpflichten.
Wurde von allen Gesellschaftern in bestimmten Fällen eine
Haftungsfreistellung erklärt, so wirkt diese nur gegenüber
der Gesellschaft, nicht aber für Ansprüche geschädigter Drit-
ter. Die grundsätzlich solidarische Haftung mehrerer
Organmitglieder ist nur dann eingeschränkt, wenn bei einer
Ressortaufteilung die Überwachungspflichten über die
anderen Mitlieder entsprechend erfüllt worden sind. Auf das
Auswahlverschulden bei der Anstellung von Sachbearbei-
tern sei in diesem Zusammenhang hingewiesen. Bei Wei-
sungen durch die Generalversammlung oder den Aufsichts-
rat – die bei einer AG ausgeschlossen sind – sowie bei
Zustimmung des Aufsichtsrates bei einer AG, kommt es zur
Mithaftung  dieser Organe.

� Besonderheiten bei GmbH und AG

Die Rechtsform der „Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung“ ist – für Rechtsunkundige – eine z.T. irreführende
Bezeichnung, weil für deren Organe handfeste Haftungsrisi-
ken bestehen. Die zentralen zwingenden Haftungsbestim-
mungen für beide Rechtsformen sind ähnlich gestaltet. § 25
GmbHG spricht von der „Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmannes“; § 84 AktG von der „Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters“. § 70
AktG verpflichtet den Vorstand zur Leitung der Gesellschaft
unter eigener Verantwortung zum Wohle des Unternehmens
unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre, der
Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses. Der Vor-
stand ist ferner gem. § 81 AktG dem Aufsichtsrat gegenüber
berichtspflichtig in Form eines regelmäßigen Quartals- und
Jahresberichtes sowie  Sonderberichtes im Falle von Vermö-
genseinbußen, wenn diese für die Gesellschaft von erheb-
licher Bedeutung sind. 

– Rechtliche Qualifikation des Beschäftigungsverhältnis-
ses von Geschäftsleitern
Sie unterliegen i.d.R. nicht dem AngG, weshalb auch das
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz nicht anwendbar ist
(Beschränkungen in der Schadenersatzpflicht bei ent-
schuldbarer Fehlleistung und richterliches Mäßigungs-
recht). Grundsätzlich liegen Einkünfte aus nicht selb-
ständiger Arbeit gem. § 25 Abs. 1 b EStG vor, sofern sie
nicht wesentlich (mehr als 25%) beteiligt sind, denn dann
handelt es sich um Einkünfte aus sonstiger selbständi-
ger Arbeit gem. § 22 Z 2 EStG. Personen  iSd § 4 Abs. 1
Z 6 ASVG sind ab 1. Jänner 2007 in der Beitragsgruppe
D2x (bisher D2p) – ohne Arbeitslosenversicherung –,
ab dem 60. Lebensjahr in D4xu (bisher D4pu) – ohne
AlV und UV – anzumelden. Es handelt sich hiebei um
Vorstandsmitglieder von AG, Sparkassen, Versicherungs -
ver einen u.a.

– Beschlussfassung im Vorstand
Ein schadenskausaler Organbeschluss macht auch die
mehrheitlich oder durch die Ausübung des Dirimie -
rungsrechtes des Vorsitzenden überstimmten Mitglieder
haftbar, sofern sie nicht gegen die beschlossenen Maß -
nahmen alle ihnen zur Verfügung stehenden und zumut -
baren Schritte unternehmen. Gleiches gilt bei Stimm -
enthaltung oder Abwesenheit, wenn sie nachträglich von
der Schädigung der Gesellschaft erfahren und die ge -
troffene Entscheidung widerspruchslos hin genommen
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Geschäftsführers – nicht einbringlich sind. Bei den Ver-
pflichtungen gegenüber dem Fiskus ist die gleiche Sorgfalts-
pflicht anzuwenden, wie bei der Wahrnehmung aller sonsti-
gen Zahlungsverpflichtungen. In diesem Umfang bewegt
sich auch die Ausfallhaftung und somit nicht auf den gesam-
ten Betrag. Der Geschäftsführer kann sich durch unverzüg-
lichen Rücktritt von seinem Haftungsrisiko befreien, haftet
allerdings für uneinbringliche Abgaben, die noch während
seiner Geschäftstätigkeit entstanden sind. Als Ausschei-
dungszeitpunkt gilt die Rücktrittserklärung oder der Gesell-
schafterbeschluss. Zur Haftung des Vertreters gem. § 9 BAO
hat das BMF im Erlass vom 12. Juni 2006, GZ BMF-
010103/0050-VI/2006 ausführlich Stellung genommen. Hat
ein Geschäftsführer die Funktion als „pro forma Geschäfts-
führer“ (ohne Dispositionsbefugnis über das Gesellschafts-
vermögen) übernommen, trifft ihn die volle Haftungsver-
pflichtung für uneinbringliche Abgaben (VwGH 2.7.2002,
96/14/0076).

� Sonstige Haftungsbestimmungen

Solche ergeben sich weiters  aus dem Unternehmensreorga-
nisationsgesetz (URG), Arbeitsrecht (ArbeitszeitG, Arbeits-
ruheG, ArbeitnehmerInnenschutzG, ArbeitsinspektionsG,
AusländerbeschäftigungsG), ASVG (Meldeverpflichtung
und Beitragsentrichtung) u.a.

� Entfall der Haftung

Der Entlastungsbeschluss der Gesellschafter entlastet den
Geschäftsführer nur für jene Ersatzansprüche, die aus den
vorgelegten Unterlagen den Gesellschaftern bekannt sind.
Gem. § 27 URG entfällt die Haftung, wenn der Beweis
gelingt, dass die Insolvenz aus anderen Gründen, als wegen
der Unterlassung der Reorganisation eingetreten ist. Konnte
die Krise nachweislich trotz ernsthaften Bemühens auf
Basis eines vernünftigen Konzeptes nicht überwunden
werden, kann ebenfalls ein Entlastungsbeweis erfolgen. 

� Managerversicherung

Zum Schutz vor Vermögensschäden ist der Abschluss einer
„D&O“-Versicherung (Direktors und Officers) zu empfeh-
len, welche weltweit Rechtsschutz, sowie die Übernahme
von Entschädigungsleistungen für Leitungsorgane juristi-
scher Personen (ausgenommen bei Vorsatz) vorsieht. Betref-
fend die steuerliche Behandlung der Prämien sei auf Rz 393a
LStR verwiesen, sowie auf die im Juli 2003 und 2006 in der
Klienten-Info erschienenen Artikel. �

Neues aus den Einkommen-
steuerrichtlinien

� Verstärkte Zurechnung von Leasinggütern zum Lea-
singnehmer

Bei Vertragsabschlüssen ab 1. Mai 2007 erfolgt die Zurech-
nung des Leasinggutes an den Leasingnehmer bei folgender
Vertragsgestaltung: 

– Vollamortisationsvertrag (Rz. 137 u. 3224 EStR)
Das wirtschaftlich angemessene Entgelt bei Vertragsver-
längerung muss zumindest den um 20% verminderten
Buchwert (beim Leasinggeber) erreichen. Bisher war es
zumindest die Hälfte des Schätzwertes. 

– Teilamortisationsvertrag (Rz. 141 u. 3225 EStR)

Wenn im Falle einer Kaufoption zum Restwert dieser nie-
driger ist als der voraussichtliche Verkehrswert. Das trifft
zu, wenn der Restwert unter dem um 20% verminder-
ten Buchwert des Leasinggegenstandes  liegt. Bisher unter
dem halben Buchwert.

– Zurechnung an den Leasingnehmer jedenfalls,
wenn während der Grundmietzeit – neben den laufenden
Leasingraten – zusätzliche Leistungen (Vorauszahlung,
Kaution etc.) von mehr als 50% der Netto-Herstellungs-
kosten (bisher 75%) erbracht werden.

� Geldwerte Vorteile bei Kapitaleinkünften (Rz. 6219
EStR)

Neben der Zahlung verjährter Zinsen, Darlehensabgeld,
Sachzuwendungen und Boni, Mehrleistungen aus Wertsiche-
rungen, kommen ab 1. Jänner 2007 geldwerte Vorteile
anlässlich der Eröffnung eines Bankkontos oder sonstigen
Anlässen wie z.B. bei Werbung eines neuen Bankkunden
hinzu, sofern sie nicht bloß geringfügige Aufmerksamkeiten
(z.B. Weltspargeschenke, Regenschirm etc.) darstellen. Wur-
den diese Vorteile bereits vor dem 1. Jänner 2007 gewährt
und keine KESt einbehalten, ist von einem Haftungsbescheid
abzusehen.

� Spekulationseinkünfte

– Fristenberechnung bei Verkäufen sukzessiv angeschaff-
ter Wertpapiere

Wertpapiere in Sammelverwahrung (Rz. 6627a EStR)
Bei eindeutiger Zurechnung der veräußerten Papiere nach
Anschaffungszeitpunkt und Anschaffungswert, richtet sich
die Besteuerung des Spekulationsgewinnes nach der
vom Steuerpflichtigen vorgenommenen Zuordnung. Eine
lücken lose Dokumentation ist allerdings erforderlich.

– Anteile an Ges.m.b.H (Rz. 6627b EStR)
Wurden die Anteile zu verschiedenen Zeitpunkten und
unterschiedlichen Preisen erworben, stellen sie trotzdem
ein einheitliches Wirtschaftsgut dar. Eine selbstbestimmte
Zurechnung durch den Steuerpflichtigen ist daher nicht
möglich.

– Steuerermäßigung für unbebaute Grundstücke (Rz.
6655 EStR)
Für die Verminderung der Spekulationseinkünfte nach
Ablauf von 5 Jahren seit der Anschaffung um 10% p.a. ist
Voraussetzung, dass das Grundstück im Zeitpunkt der Ver-
äußerung unbebaut ist.
Das ist auch dann der Fall, wenn ein zunächst bebautes
Grundstück angeschafft worden ist, das Gebäude aber vor
der Veräußerung abgerissen und als unbebautes Grund-
stück dann verkauft wurde.

� Nutzungsdauer – Internet

– Domain-Adresse (Rz. 500a EStR)
Sie ist als immaterielles Wirtschaftsgut grundsätzlich nicht
abnutzbar, sofern sie nicht zeitraumbezogen (z.B. Fußball-
meisterschaft) ist oder Modetrends unterliegt. Die
Anschaffungskosten sind zu aktivieren, laufende Aufwen-
dungen sind sofort absetzbar.

– Homepage (Rz. 516a EStR)
Die Anschaffungskosten sind zu aktivieren und auf drei
Jahre abzuschreiben. Die laufende Wartung ist als Erhal-
tungsaufwand sofort absetzbar, eine wesentliche Verbesse-
rung oder Erweiterung ist aktivierungspflichtiger Herstel-
lungsaufwand und ebenfalls auf drei Jahre abzuschreiben.
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� Betriebsausgabenpauschale bei Ärzten mit Sonder-
klassegebühren

Bezieht der Arzt Einkünfte aus nicht selbständiger Tätigkeit
und macht er für die Sonderklassegebühren das Betriebs -
ausgabenpauschale geltend, mindern die bei den nicht selb-
ständigen Einkünften als Werbungskosten geltend gemach-
ten Ausgaben das Betriebsausgabenpauschale (Rz. 4116b
EStR).

� Gebäude

– AfA bei Leichtbauweise (3139a EStR)
Bei diesen wird – auch ohne Vorliegen eines Gutachtens –
eine Nutzungsdauer anerkannt, wenn sie mindestens
25 Jahre beträgt.

– Klarstellung zum Gebäudebegriff (Rz. 3140 EStR)
Auch Mieterinvestitionen können als Gebäude eingestuft
werden, wenn es sich z.B. um eine Aufstockung oder um
einen Zubau durch den Mieter handelt. �

Klarstellungen des BMF
zur Gastwirtepauschalierung

Für die Anwendung der Pauschalierung sind gem. Rz. 4292
EStR branchenfremde Leistungen dann nicht schädlich,
wenn sie nicht mehr als 25% betragen. Laut BMF 17.3.2007
sind die Umsätze aus dem Verkauf von Tabakwaren nicht
in diese Grenze einzubeziehen, weil es sich hiebei um bran-
chentypische Umsätze handelt.
Dagegen stellen Provisionseinnahmen (z.B. aus Lotto-
/Toto-Annahmestelle, Vertretertätigkeit) branchenfremde
Leistungen dar und sind daher bei Überschreiten der 25%
Grenze dem pauschalierten Gewinn in voller Höhe hinzuzu-
rechnen, da – laut Ansicht des BMF – damit keine nennens-
werten Betriebsausgaben verbunden sind. Diese Regelung
ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. �

Hauptwohnsitz-Steuerbefreiung
bei Betriebsaufgabe

� Verwaltungsübung

§ 24 Abs. 6 EStG spricht vom „Gebäude“, welches bei
Betriebsaufgabe von der Auflösung der stillen Reserven im
Falle der Entnahme ins Privatvermögen nicht zu erfassen ist.
Da bei der Gewinnermittlung nach § 4 EStG Grund & Boden
ohnedies außer Ansatz bleiben, erhebt sich die Frage nach
dessen Behandlung bei der Gewinnermittlung nach § 5
EStG. In Rz. 5699 EStR wird festgehalten, dass die Begün-
stigung für Grund & Boden nicht gilt.

� Rechtsprechung

Der VwGH 14.12.2006, 2005/ 140038 führt dagegen aus:

• Die Zielsetzung der Hauptwohnsitzbefreiung sei eine
Begünstigung zur Vermeidung sozialer Härten und
umfasst Grund- und Gebäudewert als wirtschaftliche
Einheit.

• Die Befreiung betrifft aber nur eine wirtschaftliche Ein-
heit. Werden mehrere Gebäude als Wohnsitz genutzt, so
ist davon nur das am stärksten als Hauptwohnsitz
genutzte Gebäude betroffen. �

Neues zur
Entgeltfortzahlung
� Beginn des Engeltfortzahlungsanspruches

Ab 1. Jänner 2007 beginnt laut OGH 7.6.2006, ObA 13/06m
mit jedem neuen Arbeitsjahr ein neuer Anspruch und zwar
auch bei ununterbrochener Fortdauer einer arbeitsunfall -
bedingten Arbeitsverhinderung. 

� Entgeltfortzahlung bei Dienstgeberkündigung, wenn
der Krankenstand ins neue Arbeitsjahr reicht

Bei Kündigung während eines Krankenstandes, deren Frist
erst im neuen Arbeitsjahr abläuft, entsteht mit Beginn des
neuen Arbeitsjahres ein neuer Anspruch, soweit der alte Ent-
geltfortzahlungsanspruch mit Ablauf des alten Arbeitsjahres
noch nicht erschöpft ist. Ebenfalls ab 1. Jänner 2007 wirk-
sam.

� Zuschuss zur Entgeltfortzahlung nur für „echte“
Dienstnehmer

Die AUVA leistet an Unternehmen, die nicht mehr als
50 Dienstnehmer beschäftigen, einen Zuschuss in der Höhe
der halben Entgeltfortzahlung. Für die Ermittlung der
Anzahl der Dienstnehmer sind aber die „freien“ Dienstneh-
mer nicht mitzurechnen. �

Keine Verlängerung der Pflicht-
versicherung durch Auszahlung
der Überstundenguthaben im
Gastgewerbe
Die kollektivvertraglich geregelte Saisonverlängerung
zwecks Verkürzung der Arbeitslosigkeit bei Auszahlung von
Überstunden nach Ende der Saison, überschreitet laut
VwGH 22.11.2006, 2004/08/0065 die Regelungsbefugnis
nach § 2 ArbVG. Die Nachverrechnung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen für einen derartigen Verlängerungszeitraum
ist damit rechtswidrig. Die ausbezahlten Überstunden sind
vielmehr dem letzten Beitragszeitraum als laufender Bezug
hinzuzurechnen. �
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